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Direktorium
Geschäftsleitung

Besetzung und Wahl der Leitung des Referates für Bildung und Sport;
Festsetzung der Dienstaufwandsentschädigung

Neubesetzung der Leitung des Bildungsreferats nur nach Ausschreibung
Antrag Nr. 20-26 / A 00741 von der Stadtratsfraktion DIE LINKE./Die PARTEI vom 25.11.2020

Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 02482

1 Anlage

Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 27.01.2021
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

Die bisherige Referentin des Referates für Bildung und Sport Frau Beatrix Zurek wurde am 
21.10.2020 zur neuen Referentin des Referates für Gesundheit und Umwelt gewählt. Durch 
die Übernahme dieses neuen Amtes zum 01.11.2020 ist die Stelle der Leitung des Referates 
für Bildung und Sport vakant.

Nachbesetzung des Referates für Bildung und Sport

Nach Art. 12 Abs. 1 Kommunales Wahlbeamtengesetz (KWBG) sind Bewerber und Bewerbe-
rinnen für das Amt eines berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieds durch Stellenausschreibung 
zu ermitteln, wenn es im besonderen dienstlichen Interesse liegt. Durch die Ausschreibung 
soll erreicht werden, dass entsprechend dem Grundsatz des Leistungsprinzips (vgl. Art. 33 
Abs. 2 GG) diejenige Person gewählt werden kann, die am besten geeignet ist.

Eine Ausschreibung ist jedoch nicht in jedem Fall zwingend vorgeschrieben. Aus der Geset-
zesformulierung („soll“) ist ersichtlich, dass auf eine Ausschreibung verzichtet werden kann, 
wenn auf andere Weise das Erfordernis der Bestenauswahl sicher gestellt ist.

Dies ist z. B. dann der Fall, wenn eine Bewerbung vorhanden ist, aufgrund deren Qualifikation
für die betreffende Stelle keine andere aussichtsreiche Bewerbung mehr erwartet werden 
kann. Eine Ausschreibung ist ferner dann entbehrlich, wenn aufgrund des Anforderungsprofils
nur eine begrenzte Zahl von Bewerberinnen und Bewerbern in Frage kommt, die einzeln an-
gesprochen werden können (vgl. Hümmer, Art. 5 Anm. 4 KWBG).

Berufsmäßige Stadtratsmitglieder müssen die Voraussetzungen des Gesetzes über 
kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG), insbesondere des Art. 12 Abs. 2 
KWBG erfüllen und werden nach diesem Gesetz vom Stadtrat gewählt und zu Beamt*innen 
auf Zeit ernannt.
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Für die Besetzung der Leitung des Referates für Bildung und Sport stünde mit Herrn 
Florian Kraus eine allen Anforderungen nach Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung in hervorragendem Maße erfüllende Person zur Verfügung. 

Herr Kraus ist ein erfahrener Jurist, der als Universitätsdozent, als Lehrer an der staatli-
chen Berufsfachschule für Hebammen und als Dozent an der Rechtsanwaltskammer über
vielfältige pädagogische Erfahrung verfügt. Herr Kraus ist ein engagierter Streiter für De-
mokratie und demokratische Bildung, was er bei der parlamentarischen Begleitung des 
NSU-Untersuchungsausschusses bewiesen hat. Als Vorstandsmitglied und Vorsitzender 
des Unterausschusses Budget und Finanzen im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe 
setzt er sich für Verbesserungen in seinem Stadtviertel ein und kennt die Münchner 
Stadtpolitik und ihre Akteure.

Der juristische Hintergrund von Florian Kraus ist nützlich bei den vielen vertraglichen Pro-
zessen und Vergaben im Referat, wie beispielsweise im Bereich der Digitalisierung, die 
zügig angeschoben werden muss. Für Herrn Kraus ist Bildung der essentielle Schlüssel 
für Teilhabe für alle. Der Sport kann für ihn in der Entwicklung der Kinder und Jugendli-
chen eine ebenso entscheidende Rolle spielen, um eine gute Integration in die Gesell-
schaft zu ermöglichen. Herr Kraus tritt für mehr Transparenz und den Zugang zu Informa-
tionen für alle ein. Diese Grundhaltung wird auch seine Kommunikation im Referat für Bil-
dung und Sport bestimmen.

Durch die besonderen Anforderungen an das Amt, die Herr Kraus allesamt erfüllt, ist 
davon auszugehen, dass durch eine Ausschreibung keine besser geeignete Person zu 
ermitteln wäre. Ein Verzicht auf eine Ausschreibung ist damit gerechtfertigt.

Die Amtszeit der neuen Leitung des Referates für Bildung und Sport beginnt ab dem Zeit-
punkt der Ernennung und endet nach Ablauf von sechs Jahren. 

Dem Antrag der Stadtratsfraktion DIE LINKE./Die PARTEI vom 25.11.2020 (Anlage 1) 
wird somit nicht entsprochen.

Wahl der Leitung des Referates für Bildung und Sport

Die Wahl für die angegebene Position wird gemäß § 39 Abs. 1 GeschO in der heutigen 
Vollversammlung des Stadtrates durchgeführt. 

Für die Wahl sind die Bestimmungen des Art. 51 Abs. 3 GO maßgebend.
Wahlen werden in geheimer Abstimmung vorgenommen. Sie sind nur gültig, wenn sämtli-
che Mitglieder unter Angabe des Gegenstands geladen sind und die Mehrheit von ihnen 
anwesend und stimmberechtigt ist. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhält. Neinstimmen und leere Stimmzettel sowie solche Stimmzettel, 
die den Namen der gewählten Person nicht eindeutig ersehen lassen, sind ungültig. Die 
Stimmzettel dürfen nicht unterschrieben sein und keine Zusätze enthalten oder sonstige 
Kennzeichen tragen. 
Ist mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen ungültig, ist die Wahl zu wiederho-
len. Ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen gültig und erhält keiner der Bewerber*in-
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nen mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, so tritt Stichwahl unter den 
beiden Bewerber*innen mit den höchsten Stimmenzahlen ein. Bei Stimmengleichheit in 
der Stichwahl entscheidet das Los.

Der Wahlakt geht in der Weise vor sich, dass ein Wahlausschuss gebildet wird. Dieser 
besteht gem. § 74 Abs. 2 GeschO aus einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden und 
zwei weiteren Mitgliedern, die vom Vorsitzenden der Vollversammlung aus der Zahl der 
ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder berufen werden. 
Die Wahlberechtigten werden gebeten, sich beim namentlichen Aufruf zum Ausfüllen der 
Stimmzettel zu den bereitgestellten Wahlblenden zu begeben und nach Ausfüllung den 
Stimmzettel gefaltet in die aufgestellte Wahlurne einzulegen.

Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung für das künftige berufsmäßige 
Stadtratsmitglied

Die Besoldung der berufsmäßigen Stadträtinnen und Stadträte erfolgt bei der 
Landeshauptstadt München entsprechend dem zum 01.08.2012 in Kraft getretenen 
Gesetz über Kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (Art. 45 Abs. 2 i. V. m. 
Anlage 1 KWBG) in der ersten Amtszeit nunmehr nach Besoldungsgruppe 6 und in 
weiteren Amtszeiten nach Besoldungsgruppe 7 der Bayerischen Besoldungsordnung B.

Die berufsmäßigen Stadträtinnen und Stadträte erhalten nach § 3 Abs. 2 Satz 1 der 
Hauptsatzung der Landeshauptstadt München und Art. 46 Abs. 1 Satz 1 KWBG eine an-
gemessene Dienstaufwandsentschädigung, die zu Beginn der Amtszeit durch Beschluss 
der Stadtratsvollversammlung festgesetzt wird (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Hauptsatzung; Art. 46 
Abs. 2 Satz 1 KWBG). Sie muss sich innerhalb der in der Anlage 2 zu Art. 46 Abs. 1 
KWBG vorgegebenen Rahmenbeträge halten, wobei nach Buchstabe B Ziff. 2 Buchstabe 
c der Anlage 2 zu Art. 46 Absatz 1 KWBG generell darauf abgestellt wird, dass die Ein-
wohnerzahl der betreffenden kreisfreien Gemeinde über 100 000 liegt. Nach Buchstabe B
Ziff. 2 Buchstabe c der Anlage 2 zu Art. 46 Absatz 1 KWBG kann die Höhe der Dienstauf-
wandsentschädigung für die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder im Rahmen zwi-
schen 659,34 € und 1.259,32 € festgesetzt werden. Die Dienstaufwandsentschädigung 
soll gemäß Art. 46 Abs. 1 Satz 1 KWBG die durch das Amt bedingten Mehraufwendungen
in der Lebensführung ausgleichen. In der Millionenstadt München liegen die Mehraufwen-
dungen im Vergleich zu den anderen Gemeinden mit über 100 000 Einwohner*innen na-
turgemäß an der Höchstgrenze. Mithin wird die Festsetzung auf den jeweils gesetzlichen 
Höchstsatz für angemessen gehalten. 
Das Einverständnis des/der betroffenen kommunalen Wahlbeamten/in zur Festsetzung 
der Dienstaufwandsentschädigung ist nicht erforderlich.
Dass die Festlegung der Höhe der Dienstaufwandsentschädigung für die berufsmäßigen 
Stadtratsmitglieder der Landeshauptstadt München stets auf den gesetzlich möglichen 
Höchstbetrag erfolgen soll, ergibt sich aus den Beschlussfassungen der Vollversammlung
vom 04.10.2012 (BV Nr. 08-14 / V 10079) sowie den Ausführungen in den Beschlussvor-
lagen Nrn.14-20 / V 00006 und 14-20 / V 00007 vom 21.05.2014. 
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Anhörung des Bezirksausschusses
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorge-
sehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

II. Antrag des Referenten

1. Auf die Ausschreibung der Stelle der Leitung des Referates für Bildung und Sport 
wird verzichtet.

2. Die Wahl der Leitung des Referats für Bildung und Sport wird in der heutigen Sitzung 
auf Grundlage des obigen Beschlussvortrages durchgeführt.

3. Die Dienstaufwandsentschädigung des künftigen berufsmäßigen Stadtratsmitgliedes 
wird auf den in Buchstabe B Ziff. 2 Buchstabe c der Anlage zu Art. 46 Abs. 1 KWBG 
vorgegebenen Höchstbetrag festgesetzt.

4. Die geschäftsordnungsgemäße Behandlung des Stadtratsantrags Nr. A 20-26 / A 
00741 ist hiermit erledigt.

5. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der / Die Vorsitzende Der Referent

Ober-/Bürgermeister/-in Dieter Reiter
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin Oberbürgermeister

Bekanntgabe des Wahlergebnisses aufgrund der Wahlniederschrift.

Als Leiterin / Leiter des Referates für Bildung und Sport wurde gewählt:
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IV. Abdruck von I. mit III.
über die Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z. K.

V. Wv. Direktorium D - GL1
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An das Büro OB
An das Büro 2. BMin
An das Büro 3. BMin
An D-R
An D-HA II-V
An das Referat für Bildung und Sport
An das Personal- und Organisationsreferat
z. K.

Am


